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G 3229519

Ab 1. Januar 2007 ist die CD-ROM neu gestaltet und sie wird preisgünstiger.

Die CD-ROM wird jetzt als Doppel-CD „SGV. NRW. und SMBl. NRW.“ herausgegeben.
Sie enthält somit stets das gesamte Landesrecht und alle Verwaltungsvorschriften (Erlasse) auf dem 
aktuellen Stand.
Im Abonnement kostet diese neue Doppel-CD nicht mehr als früher eine Einzel-CD, nämlich nur 77 € 
pro Jahr.

Das neue Bestellformular mit den neuen Preisen befindet sich im GV-Blatt Nr. 29, S. 472.

Hinweis:

Die Gesetz- und Verordnungsblätter, die Ministerialblätter, die Sammlung aller Gesetze und Verord-
nungen des Landes NRW (SGV. NRW.) sowie die Sammlung der in Teil I des MBl. NRW. veröffentlichten 
Erlasse (SMBl. NRW.) stehen im Intranet des Landes NRW zur Verfügung.

Dasselbe wird auch im Internet angeboten. Die Adresse ist: http://sgv.im.nrw.de. Hingewiesen wird auf 
den kostenlosen Service im Internet unter der genannten Adresse. Dort finden Sie Links zu vielen quali-
tativ hochwertigen Rechtsangeboten. 

Wollen Sie die Inhaltsangabe eines jeden neuen Gesetzblattes oder Ministerialblattes per Mail 
zugesandt erhalten? Dann können Sie sich in das Newsletter-Angebot der Redaktion eintragen. 
Adresse: http://sgv.im.nrw.de, dort: kostenloser Service.
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203011
Verordnung

über die Ausbildung und Prüfung
für die Laufbahn des Amtsanwaltsdienstes

des Landes Nordrhein-Westfalen
(Ausbildungs- und Prüfungsordnung Amtsanwälte – 

APOAA)
Vom 6. November 2006

Aufgrund des § 16 des Landesbeamtengesetzes in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 1. Mai 1981 (GV. 
NRW. S. 234), zuletzt geändert durch Artikel 3 des 
2. Schulrechtsänderungsgesetzes vom 27. Juni 2006 (GV. 
NRW. S. 278), wird im Einvernehmen mit dem Innenmi-
nisterium und dem Finanzministerium verordnet:

Inhaltsübersicht

Erster Abschnitt
Allgemeine Bestimmungen

§  1 Erwerb der Befähigung

§  2  Voraussetzung der Zulassung

§  3  Bewerbung und Zulassung
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§  5 Dauer der Einführungszeit

§  6 Gliederung der Einführungszeit

§  7 Fachwissenschaftliches Studium 

 Erster und Dritter Ausbildungsabschnitt

§  8 Fachpraktische Ausbildung

 Zweiter Ausbildungsabschnitt
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§ 13 Widerruf
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§ 19 Bewertung der schriftlichen Prüfungsarbeiten
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§ 22  Vorbereitung der abschließenden Entscheidung; 
Abstimmungen

§ 23 Schlussentscheidung

§ 24  Niederschrift über den Prüfungshergang und 
Erteilung des Zeugnisses

§ 25   Versäumung der Prüfungstermine; 
Nichtablieferung von Prüfungsarbeiten

§ 26 Verstöße gegen Prüfungsbestimmungen

§ 27 Wiederholung der Prüfung

§ 28 Widerspruch und Klage

§ 29 Status nach bestandener Prüfung

Vierter Abschnitt
Regelung für behinderte Menschen

§ 30 Regelung für behinderte Menschen

Fünfter Abschnitt
Schluss- und Übergangsvorschriften

§ 31 Ausnahmebestimmung

§ 32  In-Kraft-Treten; Übergangsvorschriften, Berichts-
pflicht

Erster Abschnitt
Allgemeine Bestimmungen

§ 1
Erwerb der Befähigung

(1) Die Befähigung für den Amtsanwaltsdienst besitzt, 
wer eine Einführungszeit abgeleistet und die Prüfung für 
den Amtsanwaltsdienst bestanden hat.

(2) Zur Amtsanwältin oder zum Amtsanwalt kann 
ausnahmsweise auch ernannt werden, wer die zweite ju-
ristische Staatsprüfung bestanden hat.

§ 2
Voraussetzung der Zulassung

Zur Einführungszeit kann eine Beamtin oder ein Be-
amter zugelassen werden, die oder der

1.   die Prüfung für den gehobenen Justizdienst bestan-
den hat,

2.   nach der Persönlichkeit und den bisherigen Leistun-
gen für den Amtsanwaltsdienst besonders geeignet 
erscheint,

3.   das 35. Lebensjahr, bei schwerbehinderten Menschen 
oder Vorliegen sonstiger besonderer Gründe das 40. 
Lebensjahr noch nicht vollendet hat,

4.  in geordneten wirtschaftlichen Verhältnissen lebt.

§ 3
Bewerbung und Zulassung

(1) Das Gesuch um die Zulassung zur Einführungszeit 
ist auf dem Dienstweg an die Generalstaatsanwältin 
oder den Generalstaatsanwalt des Bezirks zu richten, 
dem die Beamtin oder der Beamte angehört.

(2) Die Leiterin oder der Leiter des Gerichts oder der 
Staatsanwaltschaft, bei der die Bewerberin oder der 
 Bewerber beschäftigt ist, hat sich in einer dienstlichen 
Beurteilung über Eignung, Befähigung und fachliche 
Leistung zu äußern; etwaige Bedenken gegen die Zulas-
sung zur Einführungszeit für die Laufbahn des Amtsan-
waltsdienstes sind darzustellen.

(3) Über die Zulassung zur Einführungszeit entschei-
det die Generalstaatsanwältin oder der Generalstaatsan-
walt. Sie oder er kann die persönliche Vorstellung der 
Bewerberin oder des Bewerbers anordnen und weitere 
Feststellungen veranlassen.

(4) Der Einberufungstermin ist der 2. Januar eines 
 jeden Jahres.

§ 4
Amts- und Dienstbezeichnung; Besoldung

(1) Die zugelassenen Beamtinnen und Beamten führen 
ihre Amts- oder Dienstbezeichnung und behalten ihre 
Besoldung.

(2) Durch Zuweisung an die Fachhochschule für 
Rechtspflege Nordrhein-Westfalen werden die Beam-
tinnen und Beamten deren Studierende.

Zweiter Abschnitt
Ausbildung

§ 5
Dauer der Einführungszeit

(1) Die Einführungszeit dauert fünfzehn Monate.

(2) Urlaubs- und Krankheitszeiten können auf die 
Ausbildung angerechnet werden. Urlaubszeiten sollen 
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nur insoweit angerechnet werden, als sie zusammen 
während der ganzen Einführungszeit das Eineinviertel-
fache des der Beamtin oder dem Beamten zustehenden 
Jahres-Erholungsurlaubs nicht überschreiten. Durch die 
Anrechnungen darf der Erfolg der Ausbildung nicht be-
einträchtigt werden.

§ 6
Gliederung der Einführungszeit

(1) Die Einführungszeit gliedert sich wie folgt:

erster Abschnitt (1. bis 4. Monat):

vier Monate fachwissenschaftliches Studium I,

zweiter Abschnitt (5. bis 13. Monat):

neun Monate fachpraktische Ausbildung in den Geschäf-
ten des Amtsanwaltsdienstes bei einer Staatsanwalt-
schaft,

dritter Abschnitt (14. und 15. Monat):

zwei Monate fachwissenschaftliches Studium II.

(2) Die fachpraktische Ausbildung – zweiter Ausbil-
dungsabschnitt – beginnt jeweils Anfang Mai, das Stu-
dium II Anfang Februar des Folgejahres.

§ 7
Fachwissenschaftliches Studium

Erster und Dritter Ausbildungsabschnitt

(1) Das fachwissenschaftliche Studium soll den Beam-
tinnen und Beamten die erforderlichen theoretischen 
Kenntnisse vermitteln. Es soll das soziale, wirtschaft-
liche und rechtspolitische Verständnis sowie den allge-
meinen Bildungsstand der Studierenden fördern.

(2) Das Studium wird durch die Fachhochschule für 
Rechtspflege Nordrhein-Westfalen durchgeführt. Die 
Leitung obliegt der Direktorin oder dem Direktor der 
Fachhochschule. Sie oder er kann eine Lehrkraft mit 
Aufgaben der Studienleitung betrauen.

(3) Besteht ein gemeinsamer Studiengang für Bediens-
tete aus mehreren Ländern, so richtet sich dieser nach 
einem zwischen den beteiligten Landesjustizverwal-
tungen abgestimmten Lehrplan. Die Direktorin oder der 
Direktor der Fachhochschule für Rechtspflege berichtet 
dem Justizministerium rechtzeitig vor dem Beginn des 
Studiums I, welche Lehrkräfte auf welchen Lehrgebieten 
Verwendung finden sollen. Das Justizministerium be-
nachrichtigt die Landesjustizverwaltungen der an dem 
Studiengang beteiligten Bundesländer.

(4) Der Unterricht wird vor allem in Form von Vorträ-
gen, Besprechungen und Übungen erteilt. Er ist durch 
Beispiele aus der Praxis wirklichkeitsnah zu gestalten.

(5) Der Unterricht im Studium I soll nach Maßgabe 
des Lehrplans gem. Absatz 3 Satz 1 in etwa 450 Stunden 
folgende Gebiete umfassen:

1.   Einführung in die Aufgaben des Strafrechts und seine 
Stellung im Rechtssystem (Geschichte, historische 
Entwicklung, Bedeutung),

2.   Allgemeiner und Besonderer Teil des Strafgesetz-
buchs,

3.  Straßenverkehrs- und Ordnungswidrigkeitenrecht,

4.  Strafprozessrecht,

5.  Nebengesetze,

6.  Schulung im freien Vortrag und Schlussvortrag,

7.  Einführung in die Klausurtechnik,

8.   Anfertigung von fünf schriftlichen Aufsichtsarbeiten 
mit Besprechung,

9.  Wiederholung, Vertiefung, Besichtigungen.

(6) Das Studium II dient der Wiederholung und der 
Festigung der Kenntnisse sowie der Prüfungsvorberei-
tung. Es soll nach Maßgabe des Lehrplans gem. Absatz 3 
Satz 1 in ca. 150 Stunden folgende Gebiete umfassen:

1.   Allgemeiner und Besonderer Teil des materiellen 
Strafrechts,

2.  Straßenverkehrsrecht,

3.  Strafprozessrecht,

4.  Schulung im freien Vortrag und Schlussvortrag,

5.   Anfertigung und Besprechung von drei Aufsichtsar-
beiten,

6.  Prüfungsvorbereitung, Wiederholung und Vertiefung.

(7) Der Stundenplan ist so aufzustellen, dass den Stu-
dierenden hinreichend Zeit verbleibt, den Lehrstoff zu 
verarbeiten und ihr Wissen durch häusliches Studium zu 
erweitern und zu vertiefen.

(8) Die schriftlichen Aufsichtsarbeiten sind durch die 
zuständige Lehrkraft zu begutachten, mit einer Note 
nach § 12 Abs. 1 zu bewerten und zu besprechen. Über 
die Ergebnisse der Arbeiten sind Übersichten zu ferti-
gen, die der Studienleitung unverzüglich vorzulegen 
sind.

§ 8
Fachpraktische Ausbildung

Zweiter Ausbildungsabschnitt

(1) Der zweite Ausbildungsabschnitt ist der prak-
tischen Einführung der Beamtinnen und Beamten in die 
Geschäfte des Amtsanwaltsdienstes gewidmet. Die im 
Studium I erworbenen Kenntnisse sollen in der Praxis 
angewandt werden. Die Beamtinnen und Beamten sollen 
so gefördert werden, dass sie am Schluss der Ausbildung 
imstande sind, die Aufgaben einer Amtsanwältin oder 
eines Amtsanwaltes selbstständig zu erledigen.

(2) Die Beamtinnen und Beamten sollen in der Verfol-
gung und Aufklärung von Straftaten, in dem Entwurf 
von Anklagen und Einstellungsbescheiden sowie in der 
Vertretung der Anklage vor Gericht (Vortrag) geübt wer-
den. Dabei sind sie zunächst nur in den wichtigsten Ge-
schäften des Amtsanwaltsdienstes anzuleiten, in weni-
gen, aber zur Ausbildung besonders geeigneten Sachen 
gründlich zu unterweisen und an eine sorgfältige und 
zweckmäßige Arbeitsweise zu gewöhnen. Im weiteren 
Verlauf der Ausbildung ist die Zahl der zugeteilten 
Sachakten zu steigern mit dem Ziel, dass auch ein größe-
res Aufgabengebiet zügig, aber sorgfältig bearbeitet wer-
den kann. Die Generalstaatsanwältin oder der General-
staatsanwalt kann für die Ausbildung im Einzelnen wei-
tere Weisungen geben.

§ 9
Leitung der fachpraktischen Ausbildung

(1) Die fachpraktische Ausbildung im zweiten Ab-
schnitt leitet die Generalstaatsanwältin oder der Gene-
ralstaatsanwalt. Sie oder er bestimmt die Staatsanwalt-
schaft, bei der die Beamtinnen und Beamten ausgebildet 
werden.

(2) Für die Organisation der Ausbildung im zweiten 
Abschnitt im Einzelnen ist die Leiterin oder der Leiter 
der Staatsanwaltschaft zuständig, der die Beamtin oder 
der Beamte zur Ausbildung überwiesen ist. Sie oder er 
bestimmt die Staatsanwältinnen und Staatsanwälte oder 
die Amtsanwältinnen und Amtsanwälte, die die Beamtin 
oder den Beamten ausbilden sollen. Mit der Ausbildung 
sollen nur solche Kräfte betraut werden, die über die 
notwendigen Kenntnisse verfügen und nach ihrer Per-
sönlichkeit hierzu geeignet sind. Die Ausbildenden sind 
verpflichtet, die ihnen überwiesenen Beamtinnen und 
Beamten mit allen vorkommenden Arbeiten zu befassen.

(3) Durch Zuteilung praktischer Arbeiten aus den 
Ausbildungsgebieten sollen die Beamtinnen und Beam-
ten angehalten werden, sich mit den einschlägigen ge-
setzlichen und sonstigen Bestimmungen vertraut zu ma-
chen, sich ein eigenes Urteil zu bilden und sich an selb-
ständiges Arbeiten zu gewöhnen.

(4) Das Ziel der Ausbildung, nicht die Nutzbarma-
chung der Arbeitskraft, bestimmt Maß und Art der den 
Beamtinnen und Beamten zu übertragenden Arbeiten.

(5) Die Beamtinnen und Beamten sind verpflichtet, 
durch Selbststudium an der Vervollkommnung ihres 
fachlichen Wissens zu arbeiten.
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§ 10
Begleitende Lehrveranstaltungen

(1) Neben der praktischen Ausbildung hat die Beam-
tin oder der Beamte an begleitenden Lehrveranstaltun-
gen teilzunehmen. Die Generalstaatsanwältin oder der 
Generalstaatsanwalt bestimmt zur Durchführung dieses 
Unterrichts hierfür geeignete Staatsanwaltschaften (Ge-
neralstaatsanwaltschaft), überträgt die Leitung einer 
hierfür geeigneten Kraft aus dem staats- oder amtsan-
waltlichen Dienst und bestellt die Lehrkräfte. Ist die 
Zahl der teilnehmenden Beamtinnen und Beamten ge-
ring, können die Generalstaatsanwältinnen oder Gene-
ralstaatsanwälte einvernehmlich anordnen, dass der Be-
gleitunterricht bei einer für alle Beamtinnen oder Beam-
ten des Landes zentral gelegenen Staatsanwaltschaft 
(Generalstaatsanwaltschaft) durchgeführt wird.

(2) Der Unterricht ist auf die Wiederholung und Vertie-
fung der im Studium I erworbenen theoretischen Kennt-
nisse auszurichten. Ferner soll er die während der prak-
tischen Tätigkeit erworbenen Kenntnisse systematisieren 
und auf den dritten Ausbildungsabschnitt vorbereiten.

(3) Der Begleitunterricht umfasst etwa 190 Stunden 
und soll nach Maßgabe eines Lehrplans, der mit den an 
dem gemeinsamen Studiengang beteiligten Landesjustiz-
verwaltungen abgestimmt ist, insbesondere folgende Ge-
biete umfassen:

1.   Allgemeiner und Besonderer Teil des materiellen 
Strafrechts,

2.  Straßenverkehrsrecht,

3.  Strafprozessrecht, 

4.  Klausur-, Vortrags- und Verfügungstechnik,

5.  Einübung von Sachvortrag und Schlussvortrag,

6.   Anfertigung und Besprechung von sechs Aufsichtsar-
beiten, von denen je eine ihren Schwerpunkt im Stra-
ßenverkehrs- und Strafprozessrecht haben soll,

7.  Wiederholung und Vertiefung.

(4) Die Aufsichtsarbeiten sind durch die zuständige 
Lehrkraft zu begutachten, mit einer Note nach § 12 
Abs. 1 zu bewerten und mit den Beamtinnen und Beam-
ten zu besprechen. 

(5) Im vorletzten oder im letzten Monat des zweiten 
Ausbildungsabschnitts prüft die Leiterin oder der Leiter 
der ausbildenden Staatsanwaltschaft (§ 9 Abs. 2), oder 
eine von ihr oder ihm beauftragte Person in einer Haupt-
verhandlung, ob die Beamtin oder der Beamte die für 
den Amtsanwaltsdienst erforderliche Redegabe, Ge-
wandtheit und Sicherheit besitzt. Hierüber ist ein beson-
deres Zeugnis auszustellen und der Generalstaatsanwäl-
tin oder dem Generalstaatsanwalt zu übersenden.

(6) Zwei Wochen vor Beendigung des zweiten Ausbil-
dungsabschnitts berichtet die Leiterin oder der Leiter 
der Ausbildungsbehörde nach Anhörung der Ausbil-
dungsleiterin oder des Ausbildungsleiters an die Gene-
ralstaatsanwältin oder den Generalstaatsanwalt, ob die 
Beamtin oder der Beamte das Ziel des Ausbildungsab-
schnitts voraussichtlich erreichen wird. Die General-
staatsanwältin oder der Generalstaatsanwalt ordnet die 
Beamtin oder den Beamten zur Teilnahme am Studium 
II ab. § 13 bleibt unberührt.

§ 11
Zeugnisse

(1) Jede/jeder, der/dem eine Beamtin oder ein Beamter 
für mindestens einen Monat zur Ausbildung zugewiesen 
ist, hat sich in einem eingehenden Zeugnis über deren 
oder dessen Persönlichkeit, Fähigkeiten, Kenntnisse, 
Leistungen, Stand der Ausbildung und Führung zu äu-
ßern. Die Beurteilung schließt mit einer der in § 12 
Abs. 1 genannten Noten und Punktzahlen ab. Unter-
schreitet die Ausbildungszeit einen Monat, so ist anstelle 
der Beurteilung eine Bescheinigung über die Dauer und 
den Gegenstand der Ausbildung zu erteilen.

(2) Am Ende des ersten und dritten Ausbildungsab-
schnitts ist die Beamtin oder der Beamte durch die Di-
rektorin oder den Direktor der Fachhochschule für 
Rechtspflege Nordrhein-Westfalen oder eine von ihr oder 

ihm beauftragte Lehrkraft, am Ende des zweiten Ausbil-
dungsabschnittes durch die Leiterin oder den Leiter der 
Staatsanwaltschaft, bei der sie oder er ausgebildet wor-
den ist, in einem den Erfordernissen des Absatzes 1 ent-
sprechenden Abschlusszeugnis zu beurteilen.

(3) Jedes Zeugnis ist der Beamtin oder dem Beamten 
zur Kenntnisnahme vorzulegen; es ist Gelegenheit zur 
Besprechung zu geben. Die Zeugnisse sind – ggf. mit ei-
ner Gegenäußerung der Beamtin oder des Beamten – der 
Generalstaatsanwältin oder dem Generalstaatsanwalt 
zuzuleiten und dort in einem Sonderheft zu den Perso-
nalakten zu nehmen.

§ 12
Noten

(1) Die Leistungen in der Einführungszeit sind wie 
folgt zu bewerten:

sehr gut
eine besonders hervorragende Leistung
= 16 – 18 Punkte

gut
eine erheblich über den durchschnittlichen Anforde-
rungen liegende Leistung
= 13 – 15 Punkte

vollbefriedigend
eine über den durchschnittlichen Anforderungen liegen-
de Leistung
= 10 – 12 Punkte
befriedigend
eine Leistung, die in jeder Hinsicht durchschnittlichen 
Anforderungen entspricht
= 7 – 9 Punkte

ausreichend
eine Leistung, die trotz ihrer Mängel durchschnittlichen 
Anforderungen noch entspricht
4 – 6 Punkte

mangelhaft
eine an erheblichen Mängeln leidende, im Ganzen nicht 
mehr brauchbare Leistung
= 1 – 3 Punkte

ungenügend
eine völlig unbrauchbare Leistung
= 0 Punkte.

(2) Sofern Einzelbewertungen rechnerisch zu Gesamt-
bewertungen zusammengefasst werden, entsprechen den 
ermittelten Punkten folgende Notenbezeichnungen:

14,00 – 18,00 Punkte:
sehr gut

11,50 – 13,99 Punkte:
gut

9,00 – 11,49 Punkte:
vollbefriedigend

6,50 – 8,99 Punkte:
befriedigend

4,00 – 6,49 Punkte:
ausreichend

1,50 – 3,99 Punkte:
mangelhaft

0 – 1,49 Punkte:
ungenügend.

§ 13
Widerruf

(1) Erfüllt eine Beamtin oder ein Beamter die an sie 
oder ihn zu stellenden Anforderungen in körperlicher, 
geistiger oder charakterlicher Hinsicht nicht oder er-
bringt sie oder er fortgesetzt nur mangelhafte oder unge-
nügende Leistungen, so kann ihre oder seine Zulassung 
zur Einführungszeit widerrufen werden. Die Entschei-
dung trifft die Generalstaatsanwältin oder der General-
staatsanwalt.

(2) Wird die Zulassung zur Einführungszeit widerru-
fen, so übernimmt die Beamtin oder der Beamte die 
frühere Tätigkeit.
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Dritter Abschnitt
Amtsanwaltsprüfung

§ 14
Prüfung

(1) Die Prüfung soll zeigen, ob der Prüfling nach Fä-
higkeiten, Kenntnissen, Leistungen und Persönlichkeit 
für den Amtsanwaltsdienst geeignet ist.

(2) Die Prüfung besteht aus einem schriftlichen und 
einem mündlichen Teil. Der schriftliche Teil geht dem 
mündlichen voraus.

(3) Während der letzten Woche vor der mündlichen 
Prüfung sind die Beamtinnen und Beamten vom Dienst 
befreit.

§ 15
Prüfungsamt

(1) Die Amtsanwaltsprüfung wird vor dem Landesjus-
tizprüfungsamt Nordrhein-Westfalen abgelegt.

(2) Das Justizministerium bestellt die Prüferinnen und 
Prüfer widerruflich für die Dauer von fünf Jahren. Die 
Präsidentin oder der Präsident des Landesjustizprü-
fungsamtes kann zum Zweck der Erprobung oder wegen 
vermehrten Geschäftsanfalls Personen, die die Voraus-
setzungen des Absatzes 3 erfüllen, vorübergehend ohne 
förmliche Bestellung heranziehen. Die Bestellung zur 
Prüferin oder zum Prüfer erlischt – außer durch Wider-
ruf und Zeitablauf – mit dem Ausscheiden aus dem 
Hauptamt.

(3) Die Prüferinnen und Prüfer müssen die Befähigung 
zum Richteramt oder für den Amtsanwaltsdienst besit-
zen. Sie müssen als

1.  Staatsanwältin oder Staatsanwalt,

2.  Amtsanwältin oder Amtsanwalt oder

3.   Professorin oder Professor oder Dozentin oder Dozent 
der Fachhochschule für Rechtspflege Nordrhein-
Westfalen

im Dienst des Landes Nordrhein-Westfalen stehen. Prü-
ferinnen und Prüfer nach Satz 2 Nr. 3 sollen praktische 
Erfahrung als Staatsanwältin oder Staatsanwalt oder als 
Amtsanwältin oder Amtsanwalt besitzen.

(4) Die Prüferinnen und Prüfer wirken beim Entwer-
fen und bei der Bewertung von Aufsichtsarbeiten und 
bei der Abnahme der mündlichen Prüfung mit.

(5) Die Prüferinnen und Prüfer sind in ihrer Prüfertä-
tigkeit unabhängig. Im Übrigen unterstehen sie der Auf-
sicht der Präsidentin oder des Präsidenten des Landes-
justizprüfungsamtes.

(6) Wird durch einen Staatsvertrag ein gemeinsames 
Prüfungsamt für mehrere Länder errichtet, so gehen die 
in dem Staatsvertrag enthaltenen Regelungen den Ab-
sätzen 1 bis 5 vor.

§ 16
Vorstellung zur Prüfung

Gegen Ende der Einführungszeit übersendet die Gene-
ralstaatsanwältin oder der Generalstaatsanwalt der Prä-
sidentin oder dem Präsidenten des Landesjustizprü-
fungsamtes die Personalakten und die Zeugnisse der Be-
amtinnen und Beamten, die zur Prüfung anstehen.

§ 17
Prüfungsverfahren

(1) Die schriftliche Prüfung wird am Ende des Studi-
ums II abgenommen. Die mündliche Prüfung wird so 
bald wie möglich nach der schriftlichen Prüfung abge-
schlossen.

(2) Die Präsidentin oder der Präsident des Landesjus-
tizprüfungsamtes leitet das Prüfungsverfahren. Sie oder 
er setzt die Termine der mündlichen Prüfung und – in 
Abstimmung mit der Direktorin oder dem Direktor der 
Fachhochschule für Rechtspflege Nordrhein-Westfalen – 
der schriftlichen Prüfung fest, bestimmt die Prüferinnen 

und Prüfer für die Aufsichtsarbeiten, die Vorsitzenden 
und die weiteren Mitglieder der Prüfungsausschüsse und 
die Verteilung der Prüflinge auf die Prüfungsausschüsse, 
falls mehr als ein Ausschuss gebildet wird. Sie oder er 
lädt zu den Prüfungsterminen und trifft ferner alle wei-
teren Entscheidungen außerhalb der mündlichen Prü-
fung einschließlich der Feststellung des Nichtbestehens 
nach § 20 und der Entscheidung nach dem 8. Abschnitt 
der Verwaltungsgerichtsordnung. Vor Anfertigung der 
schriftlichen Arbeiten teilt sie oder er jedem Prüfling 
eine Kennziffer zu.

(3) Die Präsidentin oder der Präsident des Landesjus-
tizprüfungsamtes wählt die Aufgaben für die Prüfungs-
arbeiten aus und bezeichnet die zulässigen Hilfsmittel. 
Die Prüfungsarbeiten sollen mittlere bis gehobene 
Schwierigkeitsgrade aufweisen; der Zeitaufwand je Prü-
fungsarbeit soll fünf Stunden betragen.

§ 18
Schriftliche Prüfung

(1) Die Prüflinge haben an vier Tagen unter Aufsicht 
vier Arbeiten anzufertigen, in denen Rechtsfälle nach 
Strafprozessakten zu behandeln sind. Dabei ist zunächst 
der Akteninhalt in rechtlicher Hinsicht eingehend zu 
würdigen. Anschließend ist die nach der Sachlage gebo-
tene Anordnung, z. B. Anklage, Antrag auf Erlass eines 
Strafbefehls oder Einstellungsbescheid zu entwerfen.

(2) Die Aufsichtsarbeiten werden in der Fachhoch-
schule für Rechtspflege Nordrhein-Westfalen angefer-
tigt. Die Organisation des Ablaufs der Termine ein-
schließlich der Regelung der Aufsicht und der Sitzord-
nung obliegt der Direktorin oder dem Direktor der Fach-
hochschule für Rechtspflege Nordrhein-Westfalen.

(3) Die Aufsichtskraft fertigt eine Niederschrift und 
vermerkt in ihr jede Unregelmäßigkeit. Die Prüflinge ha-
ben die Prüfungsarbeiten spätestens bei Ablauf der Be-
arbeitungszeit bei ihr abzuliefern. Die Arbeiten sind mit 
der zugeteilten Kennziffer zu versehen; sie dürfen sonst 
keine Hinweise auf die Person des Prüflings enthalten. 
Die Aufsichtskraft verzeichnet auf jeder Arbeit den Zeit-
punkt des Beginns und der Ablieferung. Nach Beendi-
gung der schriftlichen Prüfung sind die Prüfungsarbeiten 
und die Prüfungsniederschriften unverzüglich in versie-
gelten Umschlägen der Präsidentin oder dem Präsi-
denten des Landesjustizprüfungsamtes zu übersenden.

(4) Prüflingen mit körperlichen Beeinträchtigungen 
sind auf Antrag die ihrer Behinderung angemessenen Er-
leichterungen zu gewähren. Insbesondere kann die Bear-
beitungszeit verlängert werden; die Dauer des Verlänge-
rungszeitraums soll zwei Stunden nicht überschreiten. 
Über die Anträge entscheidet die Präsidentin oder der 
Präsident des Landesjustizprüfungsamtes. Zum Nach-
weis der Beeinträchtigungen kann die Vorlage eines amts-
ärztlichen Attestes verlangt werden.

(5) Bei Störungen des ordnungsgemäßen Ablaufs des 
Termins zur Anfertigung einer Aufsichtsarbeit kann die 
Präsidentin oder der Präsident des Landesjustizprü-
fungsamtes die zum Ausgleich etwaiger Beeinträchti-
gungen notwendigen Maßnahmen treffen. Sie oder er 
kann insbesondere die Bearbeitungszeit verlängern oder 
für einzelne oder alle Prüflinge die erneute Anfertigung 
der Aufsichtsarbeit anordnen oder ermöglichen. Die Be-
rufung auf die Störung ist ausgeschlossen, wenn seit ih-
rem Eintritt mehr als ein Monat verstrichen ist.

§ 19
Bewertung der schriftlichen Prüfungsarbeiten

(1) Die schriftlichen Prüfungsarbeiten werden von zwei 
Prüferinnen beziehungsweise Prüfern selbstständig be-
gutachtet und mit einer Note nach § 12 Abs. 1 bewertet.

(2) Bei abweichender Bewertung einer Aufsichtsarbeit 
erfolgt eine Beratung der beiden Prüferinnen und Prüfer. 
Können sie sich nicht einigen, werden Note und Punkt-
zahl endgültig im Rahmen ihrer Bewertung von einer 
dritten Prüferin oder einem dritten Prüfer festgelegt, die 
oder der durch die Präsidentin oder den Präsidenten des 
Landesjustizprüfungsamtes bestimmt wird. Die Bewer-
tung findet vor der mündlichen Prüfung statt und ist für 
das weitere Prüfungsverfahren bindend.



Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen – Nr. 32 vom 24. November 2006524

(3) Mitteilungen über die Person des Prüflings dürfen 
den Prüferinnen oder Prüfern erst nach der Bewertung 
der schriftlichen Arbeiten gemacht werden. Kenntnisse 
über die Person eines Prüflings, die eine Prüferin oder 
ein Prüfer vorher durch die Tätigkeit bei der verwal-
tungsmäßigen Abwicklung des Prüfungsverfahrens oder 
als Mitglied eines Prüfungsausschusses erlangt, stehen 
der Mitwirkung nicht entgegen.

(4) Den Beamtinnen und Beamten wird die Bewertung 
der schriftlichen Arbeiten spätestens zwei Wochen vor 
der mündlichen Prüfung schriftlich mitgeteilt. Die Frist 
für die Mitteilung der Bewertung der schriftlichen Ar-
beiten wird durch Aufgabe zur Post gewahrt; maßgebend 
ist das Datum des Poststempels.

§ 20
Nichtbestehen vor der mündlichen Prüfung

Sind drei oder mehr Prüfungsarbeiten (§ 18 Abs. 1) 
eines Prüflings mit ,,mangelhaft“ oder ,,ungenügend“ 
bewertet worden, so ist er von der mündlichen Prüfung 
ausgeschlossen und hat die Prüfung nicht bestanden.

§ 21
Mündliche Prüfung

(1) Die mündliche Prüfung wird vor einem Prüfungs-
ausschuss abgelegt, der aus drei Prüferinnen oder Prü-
fern einschließlich der oder des Vorsitzenden besteht. Bei 
der Besetzung des Ausschusses sollen Praxis und Lehre 
angemessen berücksichtigt werden. In der mündlichen 
Prüfung sollen in der Regel nicht mehr als fünf Prüflinge 
gleichzeitig geprüft werden.

(2) Am Prüfungsgespräch beteiligen sich alle Prüfe-
rinnen und Prüfer. Die oder der Vorsitzende leitet die 
mündliche Prüfung. Sie oder er hat darauf zu achten, 
dass die Prüflinge in geeigneter Weise befragt werden. 
Ihr oder ihm obliegt die Aufrechterhaltung der Ordnung.

(3) Vor der Prüfung soll die oder der Vorsitzende des 
Prüfungsausschusses mit jedem Prüfling ein Gespräch 
führen, um ein Bild von dessen Persönlichkeit zu gewin-
nen. Die beiden anderen Mitglieder des Prüfungsaus-
schusses können zu dem Gespräch hinzugezogen werden.

(4) Die Prüfung ist eine Verständnisprüfung. Sie er-
streckt sich auf das gesamte Ausbildungsgebiet. Fragen 
nach nebensächlichen Einzelheiten oder über entlegene 
Wissensgebiete sollen nicht gestellt werden.

(5) Mit der Prüfung ist ein freier Vortrag aus den Ak-
ten zu verbinden, die dem Prüfling am Prüfungstag 
übergeben werden. Die Vorbereitungszeit beträgt eine 
Stunde. Prüflingen mit körperlichen Beeinträchtigungen 
kann die Zeit auf Antrag um bis zu 30 Minuten verlän-
gert werden. Insoweit gilt § 18 Abs. 4 Satz 3 und 4 ent-
sprechend. Das anschließende Prüfungsgespräch beträgt 
ausschließlich der Pausen je erschienenem Prüfling etwa 
30 Minuten. Die Prüfung ist durch eine angemessene 
Pause zu unterbrechen.

(6) Die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses 
kann Justizangehörigen, die ein dienstliches Interesse 
nachweisen, sowie Beamtinnen und Beamten, die zur 
Prüfung anstehen, die Anwesenheit in der mündlichen 
Prüfung gestatten. Die Verkündung der Entscheidung 
findet unter Ausschluss der Zuhörenden statt, wenn 
mindestens ein Prüfling dies beantragt.

§ 22
Vorbereitung der abschließenden Entscheidung; 

Abstimmungen

(1) Alle Entscheidungen über Prüfungsleistungen fällt 
der Prüfungsausschuss mit Stimmenmehrheit. Eine 
Stimmenthaltung ist nicht zulässig. Bei Stimmengleich-
heit entscheidet die Stimme der oder des Vorsitzenden.

(2) Vor Beginn der mündlichen Prüfung findet eine 
Vorberatung des Ausschusses statt, in der die Persön-
lichkeit und die bisherigen Leistungen der Prüflinge er-
örtert werden.

§ 23
Schlussentscheidung

(1) Im Anschluss an die mündliche Prüfung berät der 
Ausschuss über das Ergebnis der Prüfung. Grundlage 
der Entscheidung bilden die schriftlichen Prüfungsleis-
tungen und die Leistungen in der mündlichen Prüfung.

(2) Der Prüfungsausschuss bewertet die in der münd-
lichen Prüfung erbrachte Leistung und setzt eine Note 
mit Punktzahl gem. § 12 Abs. 1 fest. Anschließend ent-
scheidet er unter Ermittlung des Punktwerts für die Ge-
samtnote über das Ergebnis der Prüfung.

(3) Entsprechen die Leistungen des Prüflings insge-
samt den Anforderungen, so wird die Prüfung für be-
standen erklärt, und zwar entsprechend § 12 Abs. 2 als 
„ausreichend“, „befriedigend“, „vollbefriedigend“, „gut“ 
oder „sehr gut“. Entsprechen die Leistungen nicht den 
Anforderungen, so ist die Prüfung für nicht bestanden zu 
erklären.

(4) Die Leistungen des Prüflings entsprechen den An-
forderungen, wenn der Punktwert der Gesamtnote 4,00 
Punkte nicht unterschreitet.

(5) Die Punktwerte für die Gesamtnote und für die 
einzelnen Prüfungsabschnitte sind rechnerisch zu ermit-
teln. Es sind die Aufsichtsarbeiten mit einem Anteil von 
60 vom Hundert, der Vortrag mit 10 vom Hundert und 
die Leistungen im Prüfungsgespräch mit einem Anteil 
von insgesamt 30 vom Hundert zu berücksichtigen. Der 
Punktwert für die Gesamtnote wird errechnet, indem die 
Punktzahl der Bewertung jeder Aufsichtsarbeit mit 15, 
die des Vortrags mit 10 und die der Leistung im Prü-
fungsgespräch mit 30 vervielfältigt und sodann die 
Summe durch 100 geteilt wird. Alle Punktwerte sind bis 
auf zwei Dezimalstellen ohne Auf- oder Abrundung 
rechnerisch zu ermitteln.

(6) Der Prüfungsausschuss kann bei der Entscheidung 
über das Ergebnis der Prüfung von dem rechnerisch er-
mittelten Wert für die Gesamtnote um bis zu einem 
Punkt abweichen, wenn dies aufgrund des Gesamtein-
drucks den Leistungsstand des Prüflings besser kenn-
zeichnet und die Abweichung auf das Bestehen keinen 
Einfluss hat; hierbei sind die Leistungen in der Einfüh-
rungszeit zu berücksichtigen.

(7) Fehler bei der Notenbezeichnung für die Gesamt-
note und bei der Errechnung des Punktwertes sind durch 
die Präsidentin oder den Präsidenten des Landesjustiz-
prüfungsamtes zu berichtigen. Die Berichtigung der 
Punktwerte und eine durch sie bewirkte Änderung in der 
Notenbezeichnung sind auf der Prüfungsniederschrift zu 
vermerken. Das unrichtige Zeugnis ist einzuziehen und 
durch ein richtiges zu ersetzen.

(8) Die Schlussentscheidung gibt die oder der Vorsit-
zende den Prüflingen mündlich bekannt.

(9) Der Prüfling darf seine Prüfungsakten einsehen. 
Der Antrag ist binnen eines Monats nach Bekanntgabe 
der Prüfungsentscheidung zu stellen. Dabei ist ihm Ein-
sicht in die Prüfungsarbeiten und in die Gutachten der 
Prüferinnen und Prüfer zu geben. Die Gründe für die 
Bewertung der Prüfungsleistung sind dem Prüfling 
durch ein Mitglied des Prüfungsausschusses auf Antrag 
mündlich mitzuteilen.

§ 24
Niederschrift über den Prüfungshergang und

Erteilung des Zeugnisses

(1) Über den Prüfungshergang ist eine Niederschrift 
zu fertigen, in die aufgenommen werden:

 1.  Ort und Tag der Prüfung,

 2.  die Zusammensetzung des Prüfungsausschusses,

 3.  die Namen und die Anwesenheit der Prüflinge,

 4.  die Bewertung der schriftlichen Prüfungsarbeiten,

 5.   die Gegenstände und das Ergebnis der mündlichen 
Prüfung,

 6.  die errechneten Punkte für die Gesamtnote,

 7.   eine Änderung des Punktwertes für die Gesamtnote 
und die dafür maßgeblichen Gründe,
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 8.  die Schlussentscheidungen des Prüfungsausschusses,

 9.  die sonstigen Entscheidungen des Prüfungsaus-
schusses,

10.   die Verkündung der Entscheidung des Prüfungsaus-
schusses.

(2) Ist die Prüfung nicht bestanden, ist in der Nieder-
schrift ferner zu vermerken, welche weitere Einfüh-
rungszeit der Prüfungsausschuss für erforderlich hält 
(§ 27 Abs. 2).

(3) Die Niederschrift ist von der oder dem Vorsitzen-
den des Prüfungsausschusses zu unterzeichnen und mit 
den sonstigen Prüfungsvorgängen der Präsidentin oder 
dem Präsidenten des Landesjustizprüfungsamtes zu 
übersenden.

(4) Die Präsidentin oder der Präsident des Landesjus-
tizprüfungsamtes erteilt den Prüflingen, die die Prüfung 
bestanden haben, ein Zeugnis über das Ergebnis der 
Prüfung. Sie oder er übersendet die Personalakten mit 
einer beglaubigten Abschrift der Niederschrift an die 
Generalstaatsanwältin oder den Generalstaatsanwalt.

§ 25
Versäumung der Prüfungstermine;

Nichtablieferung von Prüfungsarbeiten

(1) Die Prüfung gilt als nicht bestanden, wenn der 
Prüfling ohne genügende Entschuldigung

a)     der Ladung zur schriftlichen oder mündlichen Prü-
fung keine Folge leistet oder ohne Genehmigung der 
Präsidentin oder des Präsidenten des Landesjustiz-
prüfungsamtes von der Prüfung zurücktritt,

b)   zwei oder mehr Arbeiten nicht oder nicht rechtzeitig 
abliefert.

(2) Liefert ein Prüfling ohne genügende Entschuldi-
gung eine Arbeit nicht oder nicht rechtzeitig ab, so wird 
sie mit ,,ungenügend“ bewertet.

(3) Sieht die Präsidentin oder der Präsident des 
Landesjustizprüfungsamtes das Ausbleiben des Prüflings 
bei der schriftlichen Prüfung, die Nichtablieferung oder 
die nicht rechtzeitige Ablieferung einer Arbeit als ent-
schuldigt an, so sind in einem neuen Prüfungstermin alle 
Aufsichtsarbeiten zu wiederholen.

(4) Bleibt der Prüfling der mündlichen Prüfung fern 
und sieht die Präsidentin oder der Präsident des Landes-
justizprüfungsamtes das Ausbleiben als entschuldigt an, 
so ist der mündliche Teil der Prüfung in einem neuen 
Termin abzulegen.

(5) Entschuldigungsgründe sind nur zu berücksichti-
gen, wenn sie unverzüglich geltend gemacht werden. 
Zum Beweis der Entschuldigungsgründe kann die Vor-
lage eines amtsärztlichen Attestes verlangt werden.

§ 26
Verstöße gegen die Prüfungsbestimmungen

(1) Im Fall eines ordnungswidrigen Verhaltens, na-
mentlich eines Täuschungsversuchs oder im Fall des Be-
sitzes oder des Benutzens nicht zugelassener Hilfsmittel 
kann die Leistung, auf die sich die Täuschung bezieht, 
mit „ungenügend“ bewertet oder ihre Wiederholung auf-
gegeben werden. In schweren Fällen kann der Prüfling 
von der weiteren Prüfung ausgeschlossen und diese für 
nicht bestanden erklärt werden.

(2) Über die Folgen eines in der mündlichen Prüfung 
festgestellten ordnungswidrigen Verhaltens entscheidet 
der Prüfungsausschuss, im Übrigen die Präsidentin oder 
der Präsident des Landesjustizprüfungsamtes. Die Ent-
scheidungen sind dem Prüfling mit einer Rechtsmittelbe-
lehrung zuzustellen.

(3) Wird die Täuschung oder der Täuschungsversuch 
bei bestandener Prüfung erst nach Verkündung des Prü-
fungsergebnisses entdeckt, so kann die Prüfung durch 
die Präsidentin oder den Präsidenten des Landesjustiz-
prüfungsamtes auch nachträglich für nicht bestanden 
erklärt werden, jedoch nur innerhalb einer Frist von fünf 
Jahren seit dem Tage der mündlichen Prüfung.

§ 27
Wiederholung der Prüfung

(1) Hat der Prüfling die Prüfung nicht bestanden, so 
darf er sie einmal wiederholen, sofern er innerhalb eines 
Monats erklärt, von der Wiederholungsmöglichkeit Ge-
brauch machen zu wollen. Die Frist beginnt mit der 
schriftlichen Bekanntgabe des Ergebnisses. Die Prüfung 
ist vollständig zu wiederholen; einzelne Prüfungsleistun-
gen können nicht erlassen werden. § 20 findet Anwen-
dung.

(2) Der Prüfling wiederholt die Prüfung in dem dem 
misslungenen Prüfungsversuch folgenden Jahr. Die wei-
tere Einführungszeit dauert bis zum Ende dieses Prü-
fungsverfahrens. Während der weiteren Einführungszeit 
soll der Prüfling das Studium II wiederholen. Im Üb-
rigen bestimmt die Generalstaatsanwältin oder der Ge-
neralstaatsanwalt Art und Dauer der weiteren Einfüh-
rungszeit. Sie oder er soll dabei die Vorschläge des Prü-
fungsausschusses (§ 24 Abs. 2) berücksichtigen.

(3) Eine Beamtin oder ein Beamter, die oder der die 
Prüfung auch nach Wiederholung nicht bestanden hat, 
übernimmt wieder ihre oder seine frühere Tätigkeit. Die 
gleiche Regelung gilt, wenn die Beamtin oder der Beamte 
die Erklärung nach Absatz 1 Satz 1 nicht oder nicht 
rechtzeitig abgegeben hat.

§ 28
Widerspruch und Klage

(1) Über einen Widerspruch gem. § 68 VwGO entschei-
det die Präsidentin oder der Präsident des Landesjustiz-
prüfungsamtes, bei Angriffen gegen die Beurteilung ei-
ner Prüfungsleistung auf der Grundlage einer einzuho-
lenden Stellungnahme der Personen, die an der Beurtei-
lung beteiligt waren.

(2) Vorbehaltlich der Regelung in Absatz 1 können 
Entscheidungen, die eine Beurteilung der Prüfungsleis-
tungen beinhalten, nicht abgeändert werden.

(3) Legt der Prüfling gegen eine Entscheidung über 
das Ergebnis der Prüfung Widerspruch oder Klage ein, 
so wird dadurch ein weiteres Prüfungsverfahren nicht 
gehindert. Wird nach Ablegung der Wiederholungsprü-
fung eine frühere Prüfung für bestanden erklärt, gilt das 
Ergebnis der früheren Prüfung als Ergebnis der Amtsan-
waltsprüfung.

§ 29
Status nach bestandener Prüfung

(1) Mit Erfolg geprüfte Beamtinnen und Beamte sind 
möglichst im Amtsanwaltsdienst zu verwenden. Sie füh-
ren während der Zeit, in denen sie als Amtsanwältinnen 
und Amtsanwälte tätig, aber noch nicht zur Amtsanwäl-
tin beziehungsweise zum Amtsanwalt ernannt worden 
sind, die Dienstbezeichnung ,,beauftragte Amtsanwäl-
tin“ bzw. „beauftragter Amtsanwalt“, abgekürzt „Amts-
anwältin (b)“ bzw. ,,Amtsanwalt (b)“, sonst die bisherige 
Amts- oder Dienstbezeichnung.

(2) Die Ernennung zur Amtsanwältin bzw. zum Amts-
anwalt soll regelmäßig erst erfolgen, wenn die Beamtin 
oder der Beamte nach Beendigung der Einführungszeit 
mindestens ein Jahr als Amtsanwältin (b) oder Amtsan-
walt (b) selbstständig tätig gewesen ist.

Vierter Abschnitt
Regelung für behinderte Menschen

§ 30
Regelung für behinderte Menschen

Behinderten Menschen sind – unabhängig von der Zu-
erkennung einer Schwerbehinderung im Sinne des Sozi-
algesetzbuches IX – bei der Erbringung von Leistungen 
nach §§ 7 bis 10 sowie für die Teilnahme an der Amtsan-
waltsprüfung die ihrer Behinderung angemessenen Er-
leichterungen zu gewähren. Art und Umfang der Er-
leichterungen sind mit den behinderten Menschen zu er-
örtern. Die Erleichterungen dürfen nicht zu einer quali-
tativen Herabsetzung der Anforderungen führen. Bei 
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schwerbehinderten und diesen gleichgestellten behinder-
ten Menschen im Sinne von Teil 2 des Sozialgesetzbuches 
IX ist die zuständige Schwerbehindertenvertretung 
rechtzeitig zu informieren und anzuhören. §§ 18 Abs. 4, 
21 Abs. 5 Satz 3 und 4 bleiben unberührt.

Fünfter Abschnitt
Schluss- und Übergangsvorschriften

§ 31
Ausnahmebestimmung

Das Justizministerium kann von den Zulassungsvor-
aussetzungen des § 2 Nr. 3 Ausnahmen im Einzelfall aus 
besonderen Gründen zulassen.

§ 32
In-Kraft-Treten, Übergangsvorschriften, 

Berichtspflicht

(1) Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2007 in Kraft. 
Gleichzeitig tritt die Verordnung über die Ausbildung 
und Prüfung für die Laufbahn des Amtsanwaltsdienstes 
des Landes Nordrhein-Westfalen vom 6. August 1985 
(GV. NRW. S. 555), zuletzt geändert durch Artikel 32 des 
Zweiten Befristungsgesetzes vom 5. April 2005 (GV. 
NRW. S. 274), außer Kraft.

(2) Unbeschadet des Absatzes 1 gelten für Beamtinnen 
und Beamte, die sich bei In-Kraft-Treten dieser Verord-
nung bereits in der ununterbrochenen Ausbildung befin-
den, die Regelungen der Verordnung vom 6. August 1985 
(GV. NRW. S. 555), zuletzt geändert durch Artikel 32 des 
Zweiten Befristungsgesetzes vom 5. April 2005 (GV. 
NRW. S. 274), fort. Satz 1 gilt nicht, wenn die Ausbil-
dung unterbrochen und nach dem 1. Januar 2007 fortge-
setzt wird. In diesem Fall wird die Ausbildung nach den 
Vorschriften dieser Verordnung fortgesetzt. 

(3) Auf Wiederholungsprüfungen ist das beim ersten 
Prüfungsversuch geltende Recht anzuwenden; dies gilt 
auf Antrag auch dann, wenn die Prüfung als nicht unter-
nommen gilt.

(4) Unbeschadet des Absatzes 3 richtet sich eine wei-
tere Einführungszeit (§ 27 Abs. 2), die nach dem 1. Ja-
nuar 2007 angeordnet wurde, nach den Vorschriften die-
ser Verordnung.

(5) §§ 18 Abs. 4, 21 Abs. 5 Satz 3 und 4 gelten mit In-
Kraft-Treten dieser Verordnung für alle Prüfungsverfah-
ren.

(6) Das Justizministerium berichtet der Landesregie-
rung bis zum 31. Dezember 2012, ob Teile dieser Verord-
nung aufgehoben oder geändert werden sollen.

Düsseldorf, den 6. November 2006

Die Justizministerin
des Landes Nordrhein-Westfalen

Roswitha  M ü l l e r - P i e p e n k ö t t e r

– GV. NRW. 2006 S. 520

203013

Zweite Verordnung
zur Änderung der Verordnung

über die Ausbildung und Prüfung
für die Laufbahn

des höheren agrarwirtschaftlichen Dienstes
und des Lehramtes für die Sekundarstufe II

der agrarwirtschaftlichen Fachrichtung
im Land Nordrhein-Westfalen 

(VAPhagrD)
Vom 30. Oktober 2006

Auf Grund der §§ 16 und 35 Abs. 2 Satz 2 des Landes-
beamtengesetzes in der Fassung der Bekanntmachung 

vom 1. Mai 1981 (GV. NRW. S. 234), zuletzt geändert 
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 27. Juni 2006 (GV. 
NRW. S. 278) und des § 25 des Gesetzes über die Ausbil-
dung für Lehrämter an öffentlichen Schulen (Lehreraus-
bildungsgesetz – LABG) vom 2. Juli 2002 (GV. NRW. S. 
325), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetz vom 27. 
Juni 2006 (GV. NRW. S. 278), wird im Einvernehmen mit 
dem Innenministerium und dem Finanzministerium ver-
ordnet:

Artikel 1

Die Verordnung über die Ausbildung und Prüfung für 
die Laufbahn des höheren agrarwirtschaftlichen Diens-
tes und des Lehramtes für die Sekundarstufe II der 
agrarwirtschaftlichen Fachrichtung im Land Nordrhein-
Westfalen vom 18. März 1986 (GV. NRW. S. 329), zuletzt 
geändert durch Artikel 24 (Zweiter Teil) des Gesetzes 
vom 3. Mai 2005 (GV. NRW. S. 498), wird wie folgt geän-
dert:

1.  Die Verordnung wird wie folgt neu bezeichnet:

  „Verordnung über die Ausbildung und Prüfung für 
die Laufbahn des höheren agrarwirtschaftlichen 
Dienstes und des Lehramtes an Berufskollegs der 
agrarwirtschaftlichen Fachrichtung im Land Nord-
rhein-Westfalen (VAPhagrD)“.

2.   In § 2 Nr. 2 wird die Angabe „§ 19 Abs. 2 LABG“ 
durch die Angabe „§ 20 Abs. 2 LABG“ ersetzt.

3.  § 7 wird wie folgt geändert:

 a)  In Absatz 3 wird folgender Satz 2 angefügt:

   „Dies trifft auch für Elternzeit entsprechend der 
Verordnung über die Elternzeit für Beamtinnen 
und Beamte und Richterinnen und Richter im 
Lande Nordrhein-Westfalen (Elternzeitverord-
nung – EZVO) vom 22. Juni 2004 (GV. NRW. S. 
377) zu.“

 b)   In Absatz 4 wird hinter den Wörtern „Sonderur-
laubs- und Krankheitszeiten“ der Klammerzusatz 
„(einschließlich Elternzeit)“ eingefügt.

4.   In § 14 Abs. 1 Satz 4 werden im Klammerzusatz die 
Wörter „letzter Satz“ gestrichen.

5.  § 34 Abs. 1 wird wie folgt neu gefasst:

  „(1) Referendarinnen und Referendare, die sich am 
31. Dezember 2008 in der Ausbildung oder Prüfung 
befinden, beenden diese nach den Vorschriften dieser 
Verordnung.“

6.  § 35 Satz 2 wird wie folgt neu gefasst:

  „Sie tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2008 außer 
Kraft.“

7.   In § 1, § 2 Nr. 2, § 13 Abs. 2 Nr. 1, § 13 Abs. 2 Nr. 3, 
§ 13 Abs. 2 Nr. 4 und in der Anlage (zu § 27 Abs. 1) 
werden jeweils die Angaben „für die Sekundarstufe 
II“ durch die Wörter „an Berufskollegs“ ersetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkün-
dung in Kraft.

Düsseldorf, den 30. Oktober 2006

Der Minister
für Umwelt und Naturschutz,

Landwirtschaft und Verbraucherschutz
des Landes Nordrhein-Westfalen

Eckhard  U h l e n b e r g

Die Ministerin
für Schule und Weiterbildung

des Landes Nordrhein-Westfalen

Barbara  S o m m e r

– GV. NRW. 2006 S. 526
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Verordnung über die Aufhebung
der Ausführungsverordnung zum Gesetz über

den Öffentlichen Gesundheitsdienst
(AV-ÖGDG)

Vom 31. Oktober 2006

Auf Grund des § 29 Abs. 3 und 4 des Gesetzes über den 
öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG) vom 25. Novem-
ber 1997 (GV. NRW. S. 430), zuletzt geändert durch Ge-
setz vom 1. März 2005 (GV. NRW. S. 190), wird im Ein-
vernehmen mit dem Innenministerium verordnet:

Die Ausführungsverordnung zum Gesetz über den öf-
fentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG) vom 20. August 
1999 (GV. NRW. S. 542), geändert durch Artikel 56 des 
Vierten Befristungsgesetzes vom 5. April 2005 (GV. 
NRW. S. 332), wird mit Ablauf des 30. November 2006 
aufgehoben.

Düsseldorf, den 31. Oktober 2006

Der Minister
für Arbeit, Gesundheit und Soziales

des Landes Nordrhein-Westfalen

Karl-Josef  L a u m a n n

– GV. NRW. 2006 S. 527
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Verordnung
zur Durchführung des Gesetzes

über die Regelung der Ladenöffnungszeiten
(LadenöffnungsVO)

Vom 21. November 2006

Auf Grund der §§ 6 Abs. 3 und 9 Abs. 3 des Gesetzes 
über die Regelung der Ladenöffnungszeiten (Ladenöff-
nungsgesetz – LÖG NRW) vom 16. November 2006 (GV. 
NRW. S. 516) wird verordnet:

§ 1
Ladenöffnung an Sonn- und Feiertagen

in Kur-, Ausflugs-, Erholungs- und Wallfahrtsorten

(1) In den in der Anlage aufgeführten Orten oder Orts-
teilen im Sinne von § 6 Abs. 2 Satz 1 Ladenöffnungs-
gesetz dürfen Verkaufsstellen an jährlich höchstens 40 
Sonn- oder Feiertagen bis zur Dauer von acht Stunden 
neben Waren, die für diese Orte kennzeichnend sind, 
Waren zum sofortigen Verzehr, Tabakwaren, Blumen, 
frische Früchte und Zeitungen verkaufen.

(2) Ist eine Verkaufsstelle nach Absatz 1 an Sonn- 
oder Feiertagen geöffnet, so hat der Inhaber oder die In-
haberin die Verkaufszeiten und die zum Verkauf zugel-
assenen Waren an der Verkaufsstelle gut sichtbar be-
kannt zu geben.

§ 2
Ladenöffnung an Sonn- und Feiertagen 

auf Flughäfen

(1) Auf den Flughäfen Düsseldorf, Köln/Bonn und 
Münster/Osnabrück dürfen Verkaufsstellen an Sonn- 
und Feiertagen nach § 9 Abs. 2 Ladenöffnungsgesetz 
 neben Waren des Reisebedarfs auch Waren des täglichen 
Ge- und Verbrauchs sowie Geschenkartikel verkaufen.

(2) Die Gesamtfläche der Verkaufsstellen darf auf dem 
Flughafen Düsseldorf 9.000 m2, auf dem Flughafen Köln/
Bon 6.000 m2 und auf den Flughafen Münster/Osnabrück 
4.000 m2 nicht überschreiten. Höchstens die Hälfte der 
Gesamtfläche der Verkaufsstellen darf außerhalb des 
sensiblen Sicherheitsbereiches gem. Artikel 1 Abs. 1a der 

Verordnung (EG) Nr. 1138/2004 der Kommission vom 
21. Juni 2004 zur Festlegung einer gemeinsamen Defini-
tion der sensiblen Teile der Sicherheitsbereiche auf 
Flughäfen liegen.

(3) Die Verkaufsfläche einer einzelnen Verkaufsstelle 
darf nicht mehr als 500 m2 betragen, sofern nicht bau-
liche oder bedarfsbedingte Besonderheiten Abwei-
chungen erfordern.

§ 3
In-Kraft-Treten, Außer-Kraft-Treten

(1) Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündi-
gung in Kraft. Gleichzeitig tritt die Verordnung zur 
Durchführung des Gesetzes über den Ladenschluss 
 (LadenschlussVO) vom 27. April 2004 (GV. NRW. S. 217), 
geändert durch Verordnung vom 4. April 2006 (GV. 
NRW. S. 142), außer Kraft.

(2) Diese Verordnung tritt mit Ablauf des 31. Dezem-
ber 2011 außer Kraft.

Düsseldorf, den 21. November 2006

Die Landesregierung
Nordrhein-Westfalen

Der Ministerpräsident

(L. S.) Dr. Jürgen  R ü t t g e r s

Die Ministerin
für Wirtschaft, Mittelstand und Energie

Christa  T h o b e n

Anlage zu § 1

Kur-, Ausflugs-, Erholungs- und Wallfahrtsorte

Regierungsbezirk Arnsberg

in der Stadt Altena die Bachstraße bis Haus Nr. 50, die 
Straßen Lennestraße, Kirchstraße, Fritz-Thomee-Straße, 
Freiheitstraße, Marktstraße, Am Stapel

in der Stadt Arnsberg der historische Stadtkern des 
Stadtteils Alt-Arnsberg, begrenzt durch die Straßen Prä-
laturstraße, Promenade, Hanstein, Schlossstraße, Müh-
lenstraße, Königstraße und das Gelände des Bahnhofge-
bäudes

in der Stadt Attendorn die Stadtteile Attendorn-Stadt, 
Eichen, Ewig, Kraghammer, Neulisternohl und Wörmge

Stadt Bad Berleburg

in der Gemeinde Bad Sassendorf der Ortsteil Bad Sas-
sendorf,

in der Gemeinde Bestwig der Ortsteil Wasserfall ein-
schließlich des Freizeitzentrums „Fort Fun“

in der Stadt Bochum das nördliche Ufergelände des 
Kemnader Sees, vom Kemnader Wehr bis zum Ende des 
Bootshafens Heveney, begrenzt durch die Hevener Stra-
ße; das Zisterzienserkloster Stiepel

in der Stadt Brilon der Stadteil Brilon

in der Stadt Dortmund das Gelände des Westfalenparks, 
des Revierparks Wischlingen und Stadtteil Syburg

in der Stadt Drolshagen die Stadtteile Herpel und Kal-
berschnacke

in der Stadt Erwitte der Stadtteil Bad Westernkotten

in der Gemeinde Eslohe der Ortsteil Eslohe

in der Stadt Freudenberg die Stadtteile Freudenberg, 
Büschergrund, Hohenhain, Mausbach und Plittershagen, 
einschließlich Kurgebietszone

in der Stadt Hagen die Stadtteile Bathey und Hengstey 
und das Gelände des Freilichtmuseums Mäckingerbach-
tal
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in der Stadt Hallenberg die Stadtteile Hallenberg und 
Liesen

in der Stadt Hattingen der Stadtteil Blankenstein

in der Stadt Herne der Revierpark Gysenberg

in der Stadt Hilchenbach die Stadtteile Stadtkern Hil-
chenbach und Müsen

in der Stadt Iserlohn der Stadtteil Letmathe-Untergrüne

in der Gemeinde Kirchhundem der Ortsteil Oberhundem

in der Stadt Bad Laasphe die Stadtteile Stadtkern Bad 
Laasphe, Feudingen und Hesselbach

in der Stadt Lennestadt die Stadtteile Bilstein und Saal-
hausen und das Gelände der Karl-May-Festspiele Elspe

in der Stadt Lippstadt der historische Stadtkern, be-
grenzt durch die Umfluten in der Stadt Lippstadt und 
der Stadtteil Bad Waldliesborn

in der Stadt Marsberg der Stadtteil Helminghausen

in der Stadt Medebach das Gebiet des „Gran Dorado 
Park Sauerland“

in der Stadt Meinerzhagen die Stadtteile Berlinghausen, 
Hunswinkel, Stadtkern Meinerzhagen, Valbert und Win-
debruch

in der Stadt Meschede das Gebiet der Sperrmauer der 
Hennetalsperre bis zu einem Abstand von 500 m vor der 
Sperrmauer sowie die Stadtteile Berghausen, Enkhau-
sen, Grevenstein, Eversberg, Remblinghausen, Freienohl 
und Mielinghausen

in der Gemeinde Möhnesee die Ortsteile Delecke, Günne, 
Körbecke, Stockum, Völlinghausen und Wamel

in der Gemeinde Netphen die Ortsteile Brauersdorf, 
Deuz, Hainchen und Netphen

in der Stadt Olpe die Stadtteile Stadtkern Olpe, Ron-
newinkel, Rosenthal, Eichhagen, Hitzendumicke, Kes-
senhammer, Rhode, Sondern und Stade

in der Stadt Olsberg die Ortsteile Bigge und Olsberg

in der Stadt Schmallenberg die Ortsteile Schmallenberg, 
Fredeburg, Bödefeld, Grafschaft, Oberkirchen, Westfeld, 
Nordenau und Fleckenberg

in der Stadt Selm der Ortsteil Cappenberg

in der Stadt Soest der Altstadtkern, begrenzt durch fol-
gende Straßen: Dasselwall, Freiligrathwall, Aldegrever-
wall, Brüder-Walburger-Wallstraße, Walburger-Ostho-
fen-Wallstraße, Nelmannwall, Immermannwall, Bruno-
wall, Ulrichertor

in der Stadt Sundern die Stadtteile Amecke, Langscheid, 
Stockum und Wildewiese

in der Stadt Warstein das Fremdenverkehrsgebiet Wild-
park und Tropfsteinhöhle sowie der Haus Dassel Park 
im Stadtteil Allagen

in der Stadt Werl der Stadtteil Stadtmitte/Stadtzentrum

in der Stadt Winterberg die Stadtteile Altastenberg, El-
keringhausen, Hoheleye, Langewiese, Mollseifen, Neuas-
tenberg, Niedersfeld, Winterberg und Züschen

in der Stadt Witten der durch die nachstehenden Gren-
zen beschriebene Teil des Stadtgebietes, wobei die Stra-
ßen beidseitig zu diesem Gebiet gehören: Wittener 
 Straße, Meesmannstraße, Vormholzer Straße, Seestraße, 
Brückenkamp, Am Ellinghof, Am Spliethof, Dorfstraße, 
Universitätsstraße, Querenburger Straße, Stadtgrenze 
zwischen Querenburger Straße und Wittener Straße

Regierungsbezirk Detmold:

Stadt Brakel

in der Stadt Bad Driburg die Stadtteile Bad Driburg, 
 Alhausen, Bad Hermannsborn und Neuenheerse

Stadt Bad Lippspringe

Stadt Bad Oeynhausen

in der Stadt Bad Salzuflen die Stadtteile Salzuflen und 
Schötmar

Stadt Bad Wünnenberg

in der Stadt Detmold die Stadtteile Berlebeck, Heiligen-
kirchen und Hiddesen (mit Grotenburg)

in der Stadt Horn-Bad Meinberg die Stadtteile Bad 
Meinberg und Holzhausen-Externsteine

in der Stadt Höxter das Gebiet im Umkreis von 200 m 
um das Schloss Corvey

in der Gemeinde Kalletal das Weserfreizeitzentrum

in der Stadt Lemgo das Gebiet innerhalb der Wallanla-
gen und östlich der Engelbert-Kämpfer-Straße

Stadt Nieheim

Stadt Porta Westfalica

in der Stadt Salzkotten der Stadtteil Verne

in der Stadt Schieder-Schwalenberg die Stadtteile 
Schieder und Schwalenberg

in der Gemeinde Schloß Holte-Stukenbrock der Ortsteil 
Stukenbrock

Stadt Vlotho

Stadt Willebadessen

Regierungsbezirk Düsseldorf:

in der Gemeinde Bedburg-Hau das Gelände des 
Schlosses Moyland

in der Gemeinde Brüggen das Gelände der Burg Brüg-
gen, die Straßen Burgwall, Klosterstraße ab Mündung 
Westring bis zur Kreuzung Roermonder/Borner Straße, 
Borner Straße bis einschließlich „Wilhelm-Kerren-Mu-
seum“ und das Gelände des Natur- und Tierparks 
„Schwalmtal“

in der Stadt Dormagen der Stadtteil Zons

in der Stadt Emmerich der Stadtteil Elten

in der Gemeinde Erkrath und der Stadt Mettmann das 
Gebiet im Umkreis von 350 m um die Brücke im Nean-
dertal bei km 14,7 der Landstraße 1, Ordnung 403 von 
Erkrath nach Mettmann

in der Stadt Essen die Stadtteile Kettwig, Werden, Bre-
deney und Heisingen bis max. 300 m Entfernung zum 
Ufergelände des Baldeneysees und der Ruhr

Stadt Goch

in der Stadt Grevenbroich das Gelände des Schlosses 
Hülchrath

in der Gemeinde Jüchen das Gelände des Schlosses Dyck

in der Stadt Kalkar das Stadtgebiet Kalkar in den Gren-
zen bis zum 30.6.1969 und das Freizeitgelände „Wisseler 
See“

in der Stadt Kevelaer der Stadtteil Kevelaer in den 
Grenzen bis zum 30.6.1969, der Stadtteil Winnekendonk 
und das Gebiet des Niederrheinparks „Plantaria“ Vogel- 
und Blumenwelt

in der Stadt Korschenbroich das Rittergut Birkhof

Gemeinde Kranenburg

in der Stadt Krefeld der historische Stadtkern des Orts-
teils Linn mit der Burg Linn, dem Museum Burg Linn 
sowie Textilmuseum in den durch die Denkmalsbereichs-
satzung vom August 1987 festgelegten Grenzen

in der Stadt Nettetal der Bereich der Strandbäder an den 
Krickenberger Seen in den Ortsteilen Hinsbeck und 
Leuth

in der Stadt Neuss die Skihalle Neuss

in der Stadt Solingen der Stadtteil Burg a.d. Wupper 
und die Straße Müngstener Brückenweg

in der Stadt Velbert der Stadtteil Neviges in den Gren-
zen bis zum 31.12.1974 und der historische Stadtkern 
des Stadtteils Langenberg

in der Stadt Wesel im Ortsteil Flüren die Grav-Insel

in der Stadt Xanten das Stadtgebiet Xanten in den 
Grenzen bis zum 31.12.1974
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Regierungsbezirk Köln:

in der Stadt Aachen die historische Altstadt innerhalb 
des Grabenrings sowie die Stadtteile Burtscheid und 
Kornelimünster

in der Gemeinde Aldenhoven der Ortsteil Aldenhoven

Stadt Bad Honnef

Stadt Bad Münstereifel

in der Gemeinde Blankenheim der Ortsteil Blankenheim 
(Ahr)

in der Bundesstadt Bonn im Stadtteil Mehlem die Au-
straße zwischen Rheinufer und Deichmanns Aue, Von-
Sandt-Ufer zwischen Rheinallee (Fähre) und Rheinstra-
ße, die Dahlmannstraße zwischen Stresemannufer und 
Görresstraße, die Görresstraße zwischen Dahlmannstra-
ße und Heuss-Allee, die Kurt-Schumacher-Straße auf 
der Seite des Sportparks Gronau, die Charles-de-Gaulle-
Straße, die Anlegestelle der Rheinschifffahrt Ecke Stre-
semannufer und Heimkehrerweg

in der Stadt Brühl das Gebiet des Schlosses Augustus-
burg und des Schlossparkgeländes, des Freizeitparks 
„Phantasialand“ und des Erholungsparks Ville

Stadt Burscheid

in der Gemeinde Dahlem der Ortsteil Kronenburg

in der Stadt Eschweiler das Erholungsgebiet Blaustein-
see

in der Gemeinde Gangelt die Ortsteile Birgden, Bre-
beren, Gangelt, Mindergangelt und Schierwaldenrath

in der Stadt Gummersbach die Stadtteile Bredenbruch, 
Deitenbach und Lantenbach

in der Stadt Heimbach die Stadtteile Heimbach und Ha-
senfeld

in der Gemeinde Hellenthal die Ortsteile Hollerath und 
Udenbreth

in der Stadt Hückeswagen die Ortsteile Wefelsen, Käfer-
berger Halbinsel und Großbergerhausener Bucht

in der Gemeinde Kall im Ortsteil Steinfeld der Kloster-
bereich

in der Stadt Köln im Gebiet der Altstadt, äußere Begren-
zung: linkes Rheinufer zwischen Hohenzollernbrücke 
und Severinsbrücke, Bahnhofsvorplatz, An den Domini-
kanern, Komödienstraße, Unter Fettenhennen, Hohe 
Straße, Hohe Pforte, Waidmarkt, Severinstraße bis Brü-
ckenrampe sowie im Gebiet des Zoologischen Gartens, 
begrenzt durch die Straßen Lennestraße, Riehlerstraße, 
Alter Stammheimer Weg, Stammheimer Straße und Pio-
nierstraße

Stadt Königswinter

in der Gemeinde Kreuzau der Ortsteil Obermaubach

Gemeinde Kürten

in der Stadt Leichlingen die Ortsteile Diepental, Fähr, 
Junkersholz, Kradenpuhl, Krähwinkel, Leysiefen, Metz-
holz, Nesselrath, Sonne, Stöcken, Unterberg und Witz-
helden

in der Gemeinde Marienheide die Ortsteile Eberg, Lam-
bach, Linge, Stühlinghausen, Wernscheid, Marienheide 
und Gimborn

in der Stadt Mechernich der Ortsteil Kommern und die 
Burganlage Satzvey und die Kultur- und Erlebnisfabrik 
„Zikkurat“

in der Stadt Monschau die Stadtteile Monschau und 
Rohren

in der Gemeinde Nettersheim die Ortsteile Nettersheim 
und Marmagen

in der Stadt Nideggen die Stadtteile Nideggen und 
Schmidt

in der Gemeinde Nümbrecht der Ortsteil Nümbrecht

in der Gemeinde Odenthal der Ortsteil Altenberg

Stadt Overath

in der Gemeinde Reichshof der Ortsteil Eckenhagen

in der Stadt Schleiden die Stadtteile Schleiden und 
Gmünd

Gemeinde Selfkant

in der Gemeinde Simmerath die Ortsteile Dedenborn, Rur-
berg, Woffelsbach, Hammer, Einruhr und Erkensruhr

in der Gemeinde Wachtberg der Ortsteil Adendorf

in der Gemeinde Waldfeucht die Ortsteile Waldfeucht, 
Brüggelchen und Haaren

in der Stadt Wegberg die Ortsteile Schwaam und 
Tüschenbroich

in der Stadt Wermelskirchen die Ortsteile Dabringhau-
sen und Dhünn

in der Stadt Wiehl die Ortsteile Alperbrück, Pfaffenberg 
und Wiehl

Regierungsbezirk Münster:

Stadt Billerbeck

in der Stadt Bottrop die Freizeiteinrichtung „Schloß 
Beck“

in der Stadt Dorsten die Straße Schloß

Stadt Haltern

in der Gemeinde Legden der Ferien- und Freizeithof 
„Dorf Münsterland“

in der Gemeinde Nordkirchen der Ortsteil Nordkirchen

in der Stadt Oelde der Stadtteil Stromberg

in der Gemeinde Schöppingen der Ortsteil Eggerode

Stadt Tecklenburg mit Ausnahme der Stadtteile Ledde 
und Leeden

Stadt Telgte ohne den Stadtteil Westbevern

in der Stadt Waltrop die Straße zum Neuen Hebewerk

– GV. NRW. 2006 S. 527
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Bekanntmachung 
des Abkommens zwischen der Regierung des 

Landes Nordrhein-Westfalen 
und der Regierung des Königreichs 

der Niederlande 
zur Änderung des am 30. März 1976 

in Düsseldorf geschlossenen Abkommens 
zwischen der Regierung des Landes 

Nordrhein-Westfalen 
und der Regierung des Königreichs 

der Niederlande 
über die Zusammenarbeit zur Errichtung 

und Ausgestaltung eines 
grenzüberschreitenden Naturparks 

Maas-Schwalm-Nette
Vom 3. November 2006

Die Regierungen des Königreichs der Niederlande und 
des Landes Nordrhein-Westfalen haben ein Abkommen 
zur Änderung des Abkommens vom 30. März 1976 ge-
schlossen, das nachfolgend bekannt gemacht wird.

Der Minister 
für Umwelt und Naturschutz, 

Landwirtschaft und Verbraucherschutz
des Landes Nordrhein-Westfalen

Eckhard  U h l e n b e r g
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Abkommen zwischen 
der Regierung des Landes Nordrhein-Westfalen 

und der Regierung des Königreichs der Niederlande 
zur Änderung des am 30. März 1976 in Düsseldorf 

geschlossenen Abkommens 
zwischen der Regierung des Landes 

Nordrhein-Westfalen 
und der Regierung des Königreichs der Niederlande 

über die Zusammenarbeit zur Errichtung 
und Ausgestaltung 

eines grenzüberschreitenden Naturparks 
Maas-Schwalm-Nette

Die Regierung des Landes Nordrhein-Westfalen
und
die Regierung des Königreichs der Niederlande
vereinbaren:

im Hinblick darauf, dass mit dem Abkommen vom 30. 
März 1976 zwischen der Regierung des Königreichs der 
Niederlande und der Regierung des Landes Nordrhein-
Westfalen die Zusammenarbeit im grenzüberschrei-
tenden Naturpark Maas-Schwalm-Nette vereinbart 
wurde;

ferner im Hinblick darauf dass die Vertragsparteien 
sich darin verpflichten im Rahmen ihrer jeweiligen 
Rechtsordnung die Erhaltung der natürlichen Land-
schaft, ihrer Schönheit und Eigenarten sowie die Pflege 
und Gestaltung dieser Landschaft unter Berücksichti-
gung der wirtschaftlichen, kulturellen und sozialen In-
teressen zu gewährleisten;

im Bewusstsein dass, um die vereinbarten Ziele zu er-
reichen, auf der Grundlage von Artikel 3 des 1976 ge-
schlossenen Abkommens eine Beratende Kommission ge-
bildet wurde;

im Bewusstsein dass die Aufgaben der Beratenden 
Kommission von dem am 1. Juni 2002 nach den Rege-
lungen über die grenzüberschreitende Zusammenarbeit 
zwischen Gebietskörperschaften und anderen öffent-
lichen Stellen vom 23. Mai 1991 (Anholter Abkommen) 
gegründeten Zweckverband Deutsch-Niederländischer 
Naturpark Maas-Schwalm-Nette übernommen werden 
sollen;

in Erwägung dass aus diesem Grunde das Abkommen 
von 1976 bei der Aufgabenzuordnung und den Auflö-
sungsmodalitäten angepasst werden muss;

in dem Bestreben gleichzeitig die Abgrenzung des Na-
turparks gemäß Artikel 1 Absatz 2 des Abkommens und 
die betreffende in Artikel 1 Absatz 3 genannte Karte zu 
aktualisieren, da das Gebiet auf niederländischer Seite 
um Teilflächen der Stadt Venlo erweitert wurde;

Artikel I

In Artikel 1 Absatz 2 werden die Worte „Gemeinde 
Beesel“ ausgetauscht durch die Worte „Stadt Venlo“ und 

die Worte „die südliche Grenze der Gemeinde Beesel“ 
ersetzt durch die Worte „die nördlich von Venlo füh-
rende Autobahn A 67“.

Die in Artikel 1 Absatz 3 genannte Karte wird ausge-
tauscht durch die beigefügte Karte.

Artikel II

Artikel 3 wird wie folgt gefasst:

(1) Die Erreichung der Ziele des Abkommens wird 
durch den am 1. Juni 2002 gegründeten Zweckverband 
„Deutsch-Niederländischer Naturpark Maas-Schwalm-
Nette“ sichergestellt.

(2) Im Falle einer Auflösung des Zweckverbandes wer-
den die Ziele dieses Abkommens von einer Kommission 
überwacht, die auf Einladung einer Vertragspartei dieses 
Abkommens einberufen wird (Beratende Kommission). In 
diese Kommission entsendet jede Vertragspartei sechs 
Mitglieder. Den Vorsitz übernimmt zunächst die einla-
dende Vertragspartei. Er wechselt danach alle zwei Jahre.

Artikel III

Artikel 4 Absatz 2 wird wie folgt geändert:

Jede Vertragspartei kann dieses Abkommen mit Frist 
von zwei Jahren zum Ablauf eines Kalenderjahres gegen-
über der anderen Vertragspartei schriftlich kündigen.

Artikel IV

Dieses Abkommen tritt am 1. Tag des 2. Monats, nach-
dem sich die beiden Vertragsparteien gegenseitig über 
den Abschluss der in ihrem Land jeweils erforderlichen 
rechtlichen Schritte in Kenntnis gesetzt haben, in Kraft.

Zu Urkund dessen haben die hierzu befugten Bevoll-
mächtigten dieses Abkommen unterschrieben.

Geschehen zu Roermond am 2. November 2006 in zwei 
Urschriften, jede in deutscher und niederländischer 
Sprache, wobei jeder Wortlaut gleichermaßen verbind-
lich ist.

Für die Regierung

des Königreichs der Niederlande

A. N.  v a n  d e r  Z a n d e

Für die Regierung 
des Landes Nordrhein-Westfalen

Eckhard  U h l e n b e r g

Karte
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Verordnung
zur Änderung der Verordnung 

über die Beiträge an die Tierseuchenkasse 
für das Jahr 2006 

(TSK-BeitragsVO 2006)
Vom 18. August 2006

Aufgrund des § 12 des Ausführungsgesetzes zum Tier-
seuchengesetz (AGTierSG-NRW) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 29. November 1984 (GV. NRW. 
S. 754, ber. 1985 S. 325), zuletzt geändert durch Artikel 
13 des Gesetzes vom 3. Mai 2005 (GV. NRW. S. 498), 
wird verordnet:

Artikel 1

Die Verordnung über die Beiträge an die Tierseuchen-
kasse für das Jahr 2006 (TSK-BeitragsVO 2006) vom 1. 
November 2005 (GV. NRW. S. 918) wird wie folgt geän-
dert:

§ 1 Abs. 1 Nr. 6 wird wie folgt gefasst:

„6. Geflügel

a)  Hühner 
Beiträge für Hühner 
1 bis 300 Tiere, je Bestand = 5,00 € 
301 und mehr Tiere, je angefangene hundert Tiere = 
1,55 €

b)   Gänse, Enten, Truthühner 
Beiträge für Gänse, Enten, Truthühner 
1 bis 83 Tiere, je Bestand = 5,00 € 
84 und mehr Tiere, je Tiere = 0,07 €“.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. Juli 2006 
in Kraft. 

Düsseldorf, den 18. August 2006

Der Minister 
für Umwelt und Naturschutz, 

Landwirtschaft und Verbraucherschutz 
des Landes Nordrhein-Westfalen

Eckhard  U h l e n b e r g

– GV. NRW. 2006 S. 532


